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Rat 15.12.2022

öffentlich Vorlage Nr. 744/2022-1

Stand 08.12.2022

Betreff Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen

Sachverhalt

Die Verwaltung beantwortet die Fragen aus vorherigen Sitzungen wie folgt:

RM Schumacher (TOP 23, Rat 17.11.2022) betr. Anstieg von Zuwanderungen von
Flüchtlingen
Ich konnte bisher keine Antwort auf meine Frage
„Wie hoch ist der Anteil an männlichen Flüchtlingen im wehrpflichtigen Alter?“ entnehmen
oder habe ich die übersehen?
Antwort aus der Niederschrift der Ratssitzung vom 08.09.2022:
Genau Zahlen können nicht genannt werden. Der überwiegende Anteil sind Familien bzw.
Schutzbedürftige mit ihren Müttern.

RM Schumacher (TOP 23, Rat 17.11.2022) betr. Rast- und Verweilplätze
1. Wer und aus welchem Grund wurde die Bank am Aussiedlerhof Aeltersgasse vor 2

Jahren entfernt?
Antwort:
Die Zuständigkeit liegt bei Amt 12. Sobald der SBB einen Auftrag bekommt, wird eine neue
Bank errichtet.

2. Kann die defekte Bank an der Verlängerung des Blütenwegs repariert werden und
könnte man die zweite Bank vom Blütenweg nicht an der Aeltersgasse wieder
aufstellen?

Antwort:
Die defekte Bank am Blütenweg war so stark beschädigt, dass eine Reparatur
unwirtschaftlich war. Die Bank wurde daher vom SBB ersatzlos entfernt.

RM Peters (TOP 23, Rat 17.11.2022)
betr. Schwimmkurs „Sporteinander“, Sachbearbeiterwechsel, jetzt muss das komplette
Schwimmbecken bei doppelter Gebühr benutzt werden
Kann die Stadt prüfen, ob nicht die alte Regelung (Sperrung des halben Beckens) wieder
umgesetzt werden kann?
Antwort
Das Becken wird ausnahmsweise für den Verein „Sporteinander“ wieder abgetrennt und die
Gebühr halbiert.

AM Prinz (TOP 23, Rat 17.11.2022) betr. Bürgerversammlung zum Baugebiet He09,
Verkehrsgefährdung durch Hecke des Eckgrundstücks Elbestr/Moselstraße, ragt viel zu weit
auf den ohnehin beengten Gehweg
Kann die Verwaltung dem Sachverhalt nachgehen und entsprechende Maßnahmen einleiten,
so dass der Gehweg sowohl an der Moselstraße als auch an der Elbestraße in diesem
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Bereich wieder in seiner vollen Breite nutzbar wird?
Antwort:
Der befestigte Gehwegbereich ist sowohl im Bereich Moselstraße als auch im Bereich
Elbestraße uneingeschränkt nutzbar. Eine Verkehrsgefährdung durch Heckenwuchs ist nicht
erkennbar.

RM Kretschmer (TOP 23, Rat 17.11.2022)
betr. LKW-Parksituation vor dem SUTI-Gelände auf dem Schotterstreifen, beim Verlassen
werden die Schottersteine auf den Radweg transportiert was für die Radfahrer zur
Verkehrsgefährdung wird
Kann dies geprüft werden?

Antwort:
Eine Prüfung durch die Verkehrsbehörde ist noch nicht abgeschlossen.


